
II- :1SJ'~ der Beilagen zü den stenographismen Protokollen des Nationalrates 
i . XIII ,~- t b . cl • ,->ese ·zbe ungspeno e . 

BUNDE S MINISTER! UM 
FUR 

AUSWAR TIGE ANGELEGENHEITEN 

Zl. 570-K/72 
Schriftliche Anfrage der Abgeord­
neten zum Nationalrat SANDNEIER, 
Dr. HAIDER, Dr.NEUNEH und Genossen 
an den Bundesminister fUr Auswärtige 
Angelegenheiten, betreffend Bundes­
voranschlag 1973, ( Zl. 741/J) 

An die 

WIEN. 131-iA.8~ 
ZU .. TP;-1/J. 
Präs. am ... l.9...Sep",J972 

Kanzlei des P~äsidenten des Nationalrates, 
vi i e n 

NdCh der dem Bundesministerium fUr Auswärtige Angele~ep~eite4 
am 25.Juli 1972 zugekcm~enen Note der Kanzlei des Präsidenten de~ 
Nationalrates Zl.74':/J vom 25.Ju1i 1972 haben die A.:'g~ordneten 
zum Nat5_onalrat SAND:r.1EIER, ur. HAIDER, Dr. NEUNER und Genossen 
eine 

A n fra g e 

an den Bundesminister fUr Auswertige Angelegenheiten, ·t>etreffend 
den Bundesvoranschlag 1973 Uberl'eicht. 

Ich beehre mich, diese Anfrage gemäss § 71 Absatz 3 des 
Bundesgesetzes vom 6.Ju1i 1961, BGB1.Nr. 178, wie folgt zu 
beantworten: 

ad 1.) Die Bundesregi ~rung hat in d€,r 32. Si tzung des Minister­
rateseinen mündlichen Beric!':t des Finanzministers ~iber die Grund­
lagen der Budgeterstel:ung zur Kenntnis genommen, in dem diG 
voraussichtlichen Globaldaten für eine Regierungsvorlage, betref­
fend das Bundesfinanzgesetz 1973 enthalten waren (MUndlicher 
Bericht an den lvIinisterrat, betreffe!ld Budgetr8..&.~men f\.ir das Finanz­
jahr 1973 und zusätzliche Richtlinien fUr die Verhandlungen Uber 
den Bundesvoranschlag-Ent~urf 1973). 

Dieser Bericht hat alle Ressorts, daher auch mein Ressort 
betroffen. 

./. 
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ad 2.) bis 4.) In den letzten Jahren würden am Ende der Früh­
jahrs session des Nationalrates mehrfach parlamentarische Anfragen 
an alle Hitglieder der Bundesregierung, betreffend Anträge bzw. 
Anforcl.erungen zum nächstfolgenden Bundesfinanzgesetz bzw. zum 
Dienstpostenplan eingebracht. 

Die meritorische Beantwortung solcher Anfragen ist sowohl in 
der XI. Gesetzgebungsperiode als auch in der XII. Gesetzgebungs­
periode des Nationalrates abgelehnt wordpn. Dabei ~rurde überein­
stimmend carauf verwiesen, dass es sich bei den Besprechungen über 
das Bundesfinanzgesetz im de:zei~igen Stadium nicht um Anträge oder 
Anforderungen, sondern um einen rechtlich nicht verbindlichen 
Meinungsaustausch zwischen den beteiligten Ressorts über die 
künr't5_gG Gesta .. ~ tung des Bundesfinanzgosetzes handelt. Ylei ters 
wurde in diesem Zusammenhang auch auf die Problematik verwiesen, 
die sich aus den Bestimmungen rier; Artikels 51 Absatz 1 ~undes­
Verfassungsgesetz ergibt. 

~~h darf in diesem Zusa~2nhangbeispielsweise auf die Anfrage­
beantwortung des Herrn Bundesr:!inister: Dr.Schleinzer vom 8.Septem­

ber 1969 (1375/A.B.- XI.GP)1 sowie auf die Anfragebeantwortung 
vom 2.August 1971 (694/A.B. - XII. GP) verweisen und sehe mich daher 
nicht i~ der Lage, von dem Standpunkt, den bisher alle Mitglieder 
der Bundesregierung in dieser Frage mehrfach eingenommen haben, 
abzuweicLJen. 

ad 5.) und 6.) Diese Fragen können im gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch nicht beantwortet werden; es liegen auc:h noch keine dies­
bezüglichen Beschlüsse der Bundesregierung vor. 

'V11en, . am 1'1" September 1972. 

Der Bundes~nister für 
Auswä.rtige, ''AngelegeL.hei ten: 

.' 
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